
BDK info ist das offizielle Mitgliedermagazin des BDK e.V. und informiert zu relevanten gesundheits- und standespolitischen 
Themen sowie zu Fortbildungen, Praxisorganisation und Verbandsaktivitäten auf Landes- und Bundesebene. Als das füh-
rende berufspolitische Medium für Fachzahnärzte für Kieferorthopädie in Deutschland hat das Magazin eine wichtige Funk-
tion inne, die neben der Förderung der Aktivität der Mitglieder des BDK e.V. in der fachlichen Information besteht: wissen-
schaftlich fundiert und praxisnah. Thematisch decken klinische Fallberichte, Autorenbeiträge, Interviews, Kongressberichte 
und Empfehlungen sowie Praxistipps, Personalia und eine umfangreiche Übersicht über Fort- und Weiterbildungstermine 
das komplette Spektrum des Faches ab. Die kieferorthopädische Leserschaft findet im Serviceteil außerdem Antworten auf 
wichtige Fragen zu Recht und Betriebswirtschaft. Neuigkeiten aus der Dentalindustrie runden das Informationsangebot ab.  
Damit bietet das BDK info praktische Informationen für Kieferorthopäden in Praxistätigkeit – und das ganze in vier Ausgaben 
jährlich. Die Inhalte dieser Zeitschrift stehen sowohl im ePaper- als auch im PDF-Format zur Verfügung.
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NACHGEFRAGT
Interview mit Prof. Dr. 
Dr. Ralf J. Radlanski

 RÜCKBLICK
KIZA- und 
GBO-Kongress
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M i t g l i e d e r m a g a z i n  d e s  B e r u f s v e r b a n d e s 
d e r  D e u t s c h e n  K i e f e r o r t h o p ä d e n  e . V .

MEHRLEISTUNGEN
EIN LANGER WEG©
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 FALLBERICHT
Frühbehandlung 
nach aktueller Vorgabe
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W I R T S C H A F T  U N D  R E C H T

Das Wichtigste vorneweg: Mehr und Zusatzleistun
gen können angeboten und gewählt werden. Kein 
Kassenpatient muss aber Mehr oder Zusatzleis
tungen in Anspruch nehmen. Wird diese freie Wahl 

insbesondere des Patienten beeinträchtigt, drohen mitunter 
harte Sanktionen. Die Sozialgerichte haben in der Vergan
genheit mehrfach sogar Zulassungsentziehungen bestätigt, 
die damit begründet waren, dass eine vertrags(zahn)ärztli
che Behandlung von Zuzahlungen abhängig gemacht wurde. 

Die Leistungen des BEMAZ mögen nicht den „letzten 
Schrei“ der kieferorthopädischen Technik abbilden, aber sie 
erlauben nach wie vor eine standardgerechte Behandlung 
und ordentliche Behandlungsergebnisse. Die ehemalige 
Präsidentin der DGKFO Prof. Ursula Hirschfelder brachte es 
auf den Punkt: „Man muss es nur können!“ 

Die Aufklärung über Behandlungsalternativen
Diese Ausgangssituation determiniert auch die gesetz

lich vorgeschriebene Aufklärung. § 29 SGB V greift dabei 
die auch zivilrechtlich vorgeschriebene Aufklärung über Be
handlungsalternativen auf, wenn gefordert wird, dass der 
Versicherte „vor Beginn der Behandlung vom behandelnden 
Zahnarzt über die in Betracht kommenden Behandlungs
alternativen mündlich aufzuklären“ ist. Diese Aufklärung 
muss als Behandlungsalternative auch eine „zuzahlungs
freie Behandlung auf der Grundlage des einheitlichen Be
wertungsmaßstabs für zahnärztliche Leistungen“ umfassen. 
Dabei muss die Darstellung der Regelleistung neutral erfol
gen. Eine Herabwürdigung der Kassenbehandlung ist mit 
den vertragszahnärztlichen Pflichten nicht vereinbar. 

Die Aufklärung muss natürlich – es geht schließlich um 
die Entscheidungsfreiheit des Patienten – „vor Beginn der 

Behandlung“ stattfinden. Dies bedeutet nun nicht, dass mög
lichst schon vor der Erstellung des Behandlungsplanes über 
Mehr und Zusatzleistungen aufzuklären ist, sondern so 
rechtzeitig vor der Erbringung der Leistung, dass der Ver
sicherte die Möglichkeit hat, sich frei für oder gegen eine 
bestimmte Behandlungsalternative zu entscheiden. 

Die Vereinbarung
Hat sich der Patient nach erfolgter Aufklärung entschie

den, Mehr oder Zusatzleistungen in Anspruch zu nehmen, ist, 
so das SGB V, „eine schriftliche oder elektronische Vereinba
rung zwischen dem Zahnarzt und dem Versicherten zu tref
fen, in der die von der Krankenkasse zu tragenden Kosten
anteile und die vom Versicherten zu tragenden Kostenanteile 
aufgeschlüsselt nach Leistungen gegenübergestellt werden. 
Hiermit ist eine schriftliche oder elektronische Erklärung 
des Versicherten zu verknüpfen, dass er über die in Betracht 
kommenden Behandlungsalternativen einschließlich einer 
zuzahlungsfreien Behandlung auf der Grundlage des einheit
lichen Bewertungsmaßstabs für zahnärztliche Leistungen 
aufgeklärt worden ist.“

Für diese Vereinbarung einschließlich der Dokumenta
tion der Aufklärung wird zukünftig zwingend das nun verein
barte Formular verwendet werden müssen. Da dieses For
mular aber Bestandteil der Bundesmantelverträge ist, wird 
es herstellerseitig in die PraxisEDV integriert, sodass die 
Handhabung recht einfach werden dürfte. 

Auf der ersten Seite des Formulars ist zunächst zu kenn
zeichnen, ob es sich um eine Erst oder eine Folgeverein
barung handelt. Bereits dies macht deutlich, dass durchaus 
im Laufe der Behandlung mehrere Vereinbarungen über 
unterschiedliche Leistungen geschlossen werden können. 

INFORMATION, 
FORMULAR, 
DIFFERENZBERECHNUNG: 
WIE GING DAS NOCHMAL GENAU MIT DER 
VEREINBARUNG VON MEHRLEISTUNGEN?

Ein Beitrag von RA Stephan Gierthmühlen

Nun sind sie also da, die „neuen“ Regelungen zu Mehrleistungen. 

Diejenigen von Ihnen, die schon 2016 mit dabei waren, werden 

am Ende dieses Artikels vielleicht sagen: „W
eiß ich doch längst, 

mach ich doch schon lange!“ Gerade die Einführung des neuen 
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Nun sind sie also da, die „neuen“ Regelungen zu Mehrleistungen. Die-
jenigen von Ihnen, die schon 2016 mit dabei waren, werden am Ende 
dieses Artikels vielleicht sagen: „Weiß ich doch längst, mach ich doch 
schon lange!“ Gerade die Einführung des neuen verbindlichen Formu-
lars führt da und dort zu Verunsicherung und wirft Fragen auf, die viel-
leicht im Folgenden beantwortet werden können.
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M A R K T

 Die Behandlungseinheiten der ULTRADENT Easyklasse 
wurden speziell für die Kieferorthopädie entwickelt. Die 
KFO-Modelle können dank umfangreicher Ausstattungs-
möglichkeiten sowohl technisch als auch gestalterisch 
flexibel an die individuellen Wünsche und Bedürfnisse der 
Kund*innen angepasst werden. 
Die Manufaktur bietet bei der Polsterung eine Auswahl 
von 29 Polsterfarben an. In der Individualausstattung ist 
eine Lackierung in allen RAL-Classic-Farben für den kom-
pletten Behandlungsplatz oder die Teillackierung mög-
lich. 
Für noch mehr Komfort sind die Modelle der Easyklasse, 
wie alle Behandlungseinheiten von ULTRADENT, auch mit 
Soft-/Lounge-Polsterung erhältlich.
Auf der diesjährigen IDS präsentierte ULTRADENT die 
Easy klasse im ausdrucksstarken All-over-Look in einem 
von der Trendfarbe 2023 Digital Lavender inspirierten 
Lavendelton sowie in einem dynamischen Gelb. Die Farb-
gestaltung zeigte beispielhaft, welche optische und psy-
chische Wirkung – von entspannend bis aktivierend – er-
zielt werden kann und wie Farben in der Praxis ent -
sprechend eingesetzt werden können.
Die Vielfalt der technischen und gestalterischen Mög -
lichkeiten kann im ULTRADENT Showroom im Münchner 
Süden besichtigt werden. Als Highlight kann auch die 
Produktion bei einem Besuch der Manufaktur live erlebt 
werden. Anruf genügt: +49 89 420992-71.

ULTRADENT 
Dental-Medizinische Geräte GmbH & Co. KG
www.ultradent.de

 Mit dem RetainerHub™ Pro hält die automatische Produk-
tion von Retainern Einzug in die kieferorthopädische Praxis. 
Diese Weltneuheit ermöglicht das Biegen von lingualen Re-
tainern direkt am Stuhl, aufwendiges Erstellen und Versen-
den von Abformungen und Mastermodellen gehört hiermit 
der Vergangenheit an. Das volle Potenzial der intraoralen 
Daten kann ausgeschöpft und die Retainerproduktion von 
ihrem Praxisteam erledigt werden.
Vielseitig: Das Gerät biegt alle gängigen Drahttypen, so-
wohl runde als auch eckige.
Effizient:  Die Entnahme des fertigen Retainers aus dem 
ergonomischen Ausgabefach erfolgt ohne Pinzette. 
Zeitsparend: Direkt am Stuhl werden Retainer in einer statt 
in zwei Sitzungen automatisch gebogen und eingesetzt. 
Wir haben die Drahtvielfalt für Sie erweitert. Gern prüfen 
wir auch Ihren Wunschdraht, ob er vom RetainerHub™ Pro 
ge bogen werden kann – mit hoher Präzision in weniger als 
drei Minuten.
Wenn Sie eine Demonstration wünschen oder weitere Infor-
mationen benötigen, können Sie uns gerne per E-Mail unter 
swiss@mikrona.com oder telefonisch unter +41 56 4184545 
kontaktieren.
Wir freuen uns darauf, Ihnen den RetainerHub™ Pro vorzu-
stellen und Ihnen dabei zu helfen, Ihren Praxisalltag effizien-
ter und produktiver zu gestalten. Ihr Mikrona Team.

MIKRONA 
www.mikrona.com

OPTIMALER KOMFORT –
INDIVIDUELLES DESIGN

WER AUF DRAHT IST, WÄHLT
DEN RETAINERHUB™ PRO, DEN
OPTIMIERTEN BENDER 2
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Fortbildung und Kammerengagement sind in Niedersachsen seit 
jeher eng verbunden. Die kieferorthopädische Fortbildungsreihe 
in Zusammenarbeit mit der Zahnärztekammer wurde zehn Jahre 
erfolgreich von Herrn Prof. R. Schwestka-Polly geleitet. Seit 

nunmehr wiederum zehn Jahren ist die Kooperation von Zahnärzte-
kammer und BDK erfolgreich und kann den Kolleginnen und Kollegen 
immer wieder aktuelle Themen, interdisziplinäre Arbeiten und auch 
direkte Arbeiten aus der Praxis für die Praxis anbieten. Wir freuen uns 
immer wieder über die hohe Akzeptanz und ich freue mich, Ihnen wie-
der ein komplettes Programm für 2023/2024 anbieten zu können. 

SAVE THE DATE: FORTBILDUNGEN
DER ZAHNÄRZTEKAMMER NIEDER-
SACHSEN

Niedersachsen

1

2
3
4

Freitag, 03.11.2023 – S 23
Kieferorthopädische Prävention und 
Frühbehandlung aus interdisziplinärer Sicht 
und aus Sicht des Kieferorthopäden
Referentin: Prof. Dr. Franka Stahl, Rostock

Freitag, 01.12.2023 – S 23
Aktuelles aus der Erwachsenen-KFO
Referent: Prof. Dr. Philipp Meyer-Marcotty, Göttingen

Freitag, 26.01.2024 – S 24
Bruxismus – Diagnostik und Management
Referent: Prof. Dr. Olaf Bernhardt, Greifswald

Freitag, 01.03.2024 – S 24
Vom Lippenschluss zum Glottisrand – 
Interdisziplinäre Aspekte von KFO, HNO und MKG
Referent: Dr. Bernhard Wiechens, Göttingen

In Vorfreude auf eine wie immer große Teilnehmerzahl,

Ihre Dr. Gundi Mindermann
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L E I T A R T I K E L

Arbeitsplatz mit Worten: Sie wollen sich doch nicht von ihrer 
Kieferorthopädin über den Tisch ziehen lassen, oder? Kolle-
ginnen und Kollegen aus dem Ausland sollten angeworben 
werden, um den Widerstand zu brechen – aber es kam keiner. 
Auch wenn der Ausstieg der niedersächsischen Kollegen am 
Ende durch eine „systemstützende“ Entscheidung des Bun-
desozialgerichts mit großen Härten für die Betroffenen en-
dete, führte der Ausstieg zu einem großen Erfolg für alle Kol-
legen. So gelang es mit dem Hinweis auf mögliche weitere 
Aussteiger und dem damit verbundenen Drohpotenzial in 
einigen Ländern, unter der Federführung vom Herrn Kollegen 
Prokott und Beteiligung der KZBV und der TK, auch bundes-
weit durch die sog. Positivliste den Inhalt des BEMA-Z zu kon-
kretisieren. Es wurde deutlich, was zur Regelleistung gehörte 
und was eben nicht.

In den Jahren bis zur Entscheidung des BSG und dem 
lang andauernden Widerstand wurde aus der Duldung der 
Mehrkosten im Alltag Selbstverständlichkeit. Man wollte kei-
ne weitere Eskalation und schon gar keine weiteren Zulas-
sungsrückgaben. Wie es aber mit Selbstverständlichkeiten 
so ist – manchmal verliert man aus den Augen, wie zerbrech-
lich auch Selbstverständliches sein kann. Manch ein Kollege 
„vergaß“, dass es sich bei der Möglichkeit, Mehrleistungen zu 
vereinbaren, um ein Recht des Patienten handelte und die 
Grundlage immer noch eine bloße Duldung war. Hart traf es 
insoweit einen Kollegen, dem im Jahr 2010 wegen „schikanö-
ser Zwangsmaßnahmen“ zur Herbeiführung einer Mehrleis-
tungsvereinbarung die Zulassung entzogen wurde. 

Solche Fälle führten auch dazu, dass die Vereinbarungen 
zu Mehrleistungen zwischen Kolleginnen und Kollegen mit 
ihren Patientinnen und Patienten immer wieder in den Medien 
landeten und von der Presse verrissen wurden. Auch die Poli-
tik trat auf den Plan. Im Februar 2014 forderte der Gesund-
heitspolitiker Harald Weinberg (DIE LINKE), Testpatienten zu 
Kieferorthopäden zu schicken. Nach Berichten der FAZ bat 
Jens Spahn, damals gesundheitspolitischer Sprecher der 
CDU, das BMG um einen schriftlichen Bericht zu den in der 
Presse erhobenen Vorwürfen. Das BMG wandte sich an die 
KZBV, diese bat BDK, DGKFO und DGZMK um Unterstützung. 
Drei Tage später lag eine ausführliche Antwort vor, ein Beleg 
für die hervorragende Zusammenarbeit von Berufsverband 
und wissenschaftlichen Fachgesellschaften. An dieser Stelle 
gilt Frau Prof. Dr. Bärbel Kahl-Nieke für Ihren Einsatz in dieser 
Zeit großer Dank.

Aber trotzdem ging der Widerstand gegen unsere Forde-
rung weiter, der Patientenbeauftragte schaltete sich ein. 
Allerdings verhielt sich die bei Weitem überwiegende Zahl 
der Kolleginnen und Kollegen korrekt und so konnten die Vor-
würfe der Patientenabzocke meistens zurückgewiesen wer-
den. Eine Anfrage bei den KZVen ergab ganze 44 Beschwer-
den. Aufgrund auffälliger Einzelfälle, die leider immer wieder 
den Weg in die Medien fanden, bestand jedoch Handlungs-
druck. Auf Bitten der KZBV wurden ein Letter of Intent zwi-
schen KZBV und BDK vereinbart, den Umfang der Regelleis-
tung und die Wahlfreiheit der Patienten und wissenschaft-
licher Begleitung aufzuarbeiten. Nach wie vor waren Mehr-

leistungen aber nur geduldet und nicht anerkannt. Man be-
wege sich, so der jetzige KZBV-Vorsitzende Martin Hendges, 
noch im Jahr 2016 auf „dünnem Eis“.

2016 erfolgte dann die Vereinbarung zwischen KZBV und 
BDK mit wissenschaftlicher Begleitung durch die DGZMK 
und die DGKFO. Ein Meilenstein war erreicht. Ohne die Kolle-
ginnen und Kollegen, die seinerzeit die Zulassung zurück-
gegeben hatten und so immer als Drohpotenzial für eine wei-
tere Eskalation bei nicht Erreichen der Ziele dienten, wäre 
diese Vereinbarung nicht möglich gewesen. Das Recht der 
Patientinnen und Patienten auf persönliche Vereinbarungen 
bei Leistungen über dem vertragszahnärztlichen Bereich 
ohne Verlust der Vertragsleistung war nun jedenfalls auf der 
„eigenen Seite der Selbstverwaltung“ gesichert.

Der Abschluss der Vereinbarung wurde innerhalb des 
BDK von einigen Kollegen scharf kritisiert. Mehr Bürokratie, 
so hieß es – ja, für diejenigen, die sich bis dahin nicht an die 
geltenden Regelungen gehalten hatten. Es seien Leistungen 
„hergeschenkt“ worden. Nein, bis auf Positionen, die sich wis-
senschaftlich nicht mehr halten ließen, wie z. B. unprogram-
mierte Brackets. Die Einordnung der Vereinbarung führte letzt-
lich zu einer „Richtungswahl“ des Bundesvorstands 2017. Die 
Mitgliederversammlung sprach dem Vorstand, der für das 
Achten der Vereinbarung antrat, ihr Vertrauen aus. Sieht man 
sich die Beschlüsse des Bewertungsausschusses an und 
vergleicht diese mit der Vereinbarung, wird deutlich, dass 2016 
die richtigen Grundlagen gelegt wurden.

Allerdings war der Kampf um die Mehrleistungen damit 
nicht beendet. 2018 griff der Bundesrechnungshof das Thema 
wieder auf, griff nicht nur die Mehrleistungen, sondern gleich 
die gesamte Wissenschaftlichkeit der Kieferorthopädie an. 
Wie sich am Ende herausstellte, mit wenig Substanz. Nun 
stand wiederum der Gesetzgeber unter Handlungsdruck und 
übernahm große Teile der Vereinbarung zwischen KZBV und 
BDK in das SGB V. Das geschah im Mai 2019. Nun, vier Jahre 
später, ist der gesetzgeberische Auftrag, die Mehrleistun-
gen zu bestimmen, durch den Bewertungsausschuss erle-
digt worden. 

Nach 20 Jahren können wir also zurückblicken und fest-
stellen, dass aus einem gesundheitspolitischen „Nacken-
schlag“ für die Kieferorthopädie eine gesetzlich geregelte 
und wissenschaftlich basierte Möglichkeit für uns Kiefer-
orthopäden und unsere Patienten entstanden ist, moderne 
Kieferorthopädie auch jenseits des Ausreichenden, Zweck-
mäßigen und Wirtschaftlichen anzubieten und zu verein-
baren. Immer noch ist diese Möglichkeit für beide Seiten frei-
willig, aber sie ist vor allem rechtssicher. 

Manchmal braucht ein berufspolitischer Kampf Jahre, 
sogar Jahrzehnte. Mit dem Ergebnis können wir aber zufrie-
den sein. An dieser Stelle wäre nun der Punkt gekommen, all 
denen zu danken, die über die Jahre für dieses Ziel gekämpft 
haben. Das aber würde den Umfang dieses Heftes sprengen. 
Außerdem zeigt das Beispiel der Mehrleistungen, dass große 
Erfolge vor allem dann erreichbar sind, wenn wir als Berufs-
stand zusammenstehen. In diesem Sinne: Vielen Dank an alle 
Kieferorthopädinnen und Kieferorthopäden. 
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EIN 
LANGER WEG – 
20 JAHRE KAMPF 
FÜR MEHR-
LEISTUNGEN

M it dem Beschluss des Bewertungsausschusses 
zu Mehr- und Zusatzleistungen in der Kiefer-
orthopädie gilt nun eine verbindliche und 
sichere Grundlage für die Vereinbarung und 

Abrechnung von privatzahnärztlichen Leistungen bei ge-
setzlich Versicherten. Das ist aus historischer Sicht beileibe 
keine Selbstverständlichkeit. 

Es war vielmehr ein langer und steiniger Weg, an den sich 
viele jüngere Kolleginnen und Kollegen gar nicht mehr erin-
nern werden. Zum 1. Januar 2002 wurde das KIG-System ein-
geführt, um Ausgaben der GKV im Bereich der Kieferortho-
pädie einzusparen. Patienten in den KIG 1 und 2 wurden zu 
Privatpatienten. Im Jahr 2004 kam es sodann zur sog. Umre-
lationierung des BEMA hin zu einer „präventionsorientierten 
Zahnmedizin.“ Für die Kieferorthopädie war es – aller Präven-
tionsorientierung zum Trotz – schlicht eine Abwertung um 
bis zu 30 Prozent. Mit dem heutigen Kennt nisstand und der 
Studienlage wäre dieser Schritt nicht möglich gewesen. Leis-
tungen, die GKV-Patienten bislang in Anspruch nehmen konn-
ten, waren nicht mehr erbringbar.

Die vertragszahnärztliche Versorgung im Bereich der Kie-
ferorthopädie gewährleistete bis heute  stets eine Behand-
lung, die dem zahnmedizinischen Standard entsprach.  Sowohl 
Kieferorthopäden, aber auch Patienten wussten jedoch, dass 

durch Innovationen Verbesserungen auch im Bereich der Ver-
tragsleistungen möglich waren. Wollten gesetzlich Versicherte 
allerdings diese höherwertige Versorgung im Bereich der Ver-
tragsleistung als Mehrleistung in Anspruch nehmen, entfiel 
nach damaliger Bewertung von KZBV und Krankenkassen der 
Anspruch auf die Sachleistung vollständig. 

Gegen all diese Behinderungen in der Behandlung unse-
rer Patientinnen und Pa tienten erhob sich bundesweit ein 
massiver Widerstand, der vor allem in Nieder sachsen bei 
einer großen Zahl von Kolleginnen und Kollegen zur Rück-
gabe der Kassen zulassung führte. 

Die Reaktion der Presse auf die Rückgabe der Kassen-
zulassung und der Forderung, auch Kassenpatienten den 
Zugang zu höherwertigen Vertragsleistung zu genehmigen, 
war unglaublich – nachweislich in den meisten Fällen schlicht 
falsch und reißerisch. Ein nur aus der Rückschau lustiger 
Höhepunkt war die Bitte eines TV-Teams, ein Interview mit der 
damaligen Bundesvorsitzenden auf dem Parkplatz führen zu 
dürfen. Der von einer Fahrt über den Deich gezeichnete alte 
Mercedes-Kombi schaffte es allerdings nicht ins Fernsehen. 
Um das gängige Klischee zu bedienen, wurde ein gelbes 
Porsche Cabrio in den Bericht geschnitten. Es gipfelte in 
Falschaussagen, falschen Verdächtigungen und der Verfolgung 
der Patienteneltern aus den Praxen ohne Zulassung bis zum 

Von Dr. Hans-Jürgen Köning und Dr. Gundi Mindermann
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Berufsverbandes der Deutschen 
Kieferorthopäden e.V.

Rubriken:  – Leitartikel
   –  Panorama
   – Wirtschaft und Recht
   – Wissenschaft
   – Kongress-Nachbericht
   – Aus den Ländern
   – Markt

Ausgabe RS* AS* ET*

1/2024 01.03. 07.03. 28.03.

2/2024 31.05. 07.06. 28.06.

3/2024 09.08. 16.08. 06.09.

4/2024 25.10. 30.10. 22.11.

Anzeigen 1/1 1/2 1/3

Maße
Anschnitt

210 x 297 210 x 148 (quer)
105 x 297 (hoch)

210 x 99 (quer)
70 x 297 (hoch)

Maße
Satz spiegel

175 x 241 175 x 117 (quer)
90 x 241 (hoch)

175 x 81 (quer)
50 x 241 (hoch)

Preis 1.950 EUR 1.190 EUR 750 EUR

Vorzugsplatzierungen

Umschlagseite 2 2.290 EUR

Umschlagseite 3 1.950 EUR

Umschlagseite 4 2.550 EUR

Beilagen (Höchstformat: 200 x 290 mm)

bis 25 g 400 EUR pro Tausend (zzgl. Postgebühren)

über 25 g auf Anfrage

Beikleber (Höchstformat 170 x 210 mm)

Postkarten 350 EUR pro Tausend (zzgl. Postgebühren)

Einhefter (2-seitig)

Papiergewicht bis 115g/m2 485 EUR pro Tausend

Papiergewicht bis 150g/m2 545 EUR pro Tausend

Einhefter (4-seitig)

Papiergewicht bis 115g/m2 600 EUR pro Tausend

Papiergewicht bis 150g/m2 660 EUR pro Tausend

1/2

1/2

1/3

1/3

Termine unter Vorbehalt. Alle Preisangaben gelten für 4c-Anzeigen. Alle 
Preise in EUR zzgl. der gesetz lichen MwSt. Alle Maße in Millimeter. Weitere 
Formate, Werbeformen und Preise auf Anfrage. Die Mediadaten finden Sie 
ebenfalls online unter www.oemus.com/mediadaten

* RS = Redaktionsschluss, AS = Anzeigenschluss, ET = Erscheinungstermin

Weitere Formate auf Anfrage

   Agenturprovision: 10 % vom Kundennetto. Auf Beilagen und Beikleber sowie Aufschläge gewäh-
ren wir keine Agenturprovision. Die gesetzliche Mehrwertsteuer wird auf den Netto-Rechnungs-
betrag aufgeschlagen.

ePaper

BDK info im Netz

Ansprechpartner

BDK info

Stefan Reichardt
Business Unit Manager
+49 341 48474-222
reichardt@oemus-media.de

Christin Hiller
Redaktionsleitung
+49 341 48474-0
c.hiller@oemus-media.de


